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FISCHEREIMÖGLICHKEITEN 
 
 
 
Der Möllfluss ist ein ausgezeichnetes Salmonidengewässer, der in verschiedenen Bereichen sogar 
Trinkwasserqualität aufweist. Bachforelle, Regenbogenforelle und Äsche finden hier optimale Le-
bensbedingungen vor. Die Möglichkeit, auf diese Edelfische zu weidwerken, lässt deshalb das Herz ei-
nes jeden Fliegenfischers höherschlagen. Dazu kommt noch, dass dieser wildromantische Gebirgs-
fluss mit seiner abwechslungsreichen Gewässerform und Flussführung eine besondere Faszination 
ausstrahlt und bei jedem unvergessliche Eindrücke hinterlässt.  

 
Pachtrevier der Gemeinde Stall: 

 
Zwei Revierteile stehen für den Fischfang zur Verfügung: 
Für die Fliegenfischer ca. 4 km Möllfluss von Mitte der "Staller Anger" (Straßenkilometer 34,45) bis zur 
Einmündung des "Klenitzbaches" in Gössnitz, mit den Fischarten Äsche, Regenbogen- und Bachforelle. 
 

Aber auch Seefischer kommen nicht zu kurz! Der Gössnitz-See mit seiner 16 ha großen Wasserfläche 
bietet ein Fischereierlebnis mit vielen verschiedenen Fischen wie See-, Bach- und Regenbogenforellen, 
Schleien oder Barschen. 
 

Fischereierlaubnis erhältlich bei: Gemeinde Stall, 9832 Stall 6            

 +43 4823 8100  

„Seehäusl Gössnitz“, Gössnitz 50, 9832 Stall 

 +43 4785 20767 

Tourismusbüro Flattach, 9831 Flattach 99 

 +43 4785 615 
 

Erlaubte Köder: Möllfluss:  

Kunstfliege (Trocken- und Nassfliege ohne Beschwerung) 

Gössnitzsee:  

alle gesetzlich erlaubten Köder für stehende Gewässer      
 

 

Kosten der Fischereilizenz: 

Voraussetzung ist eine amtliche 

Kärntner Fischerkarte 

(Gast- oder Jahreskarte) 

Tageskarte:        (Möllfluss)                               € 45,00  
                           (Gössnitzsee)                         € 35,00  
 

Wochenkarte:     (Möllfluss)                               € 270,00 
                           (Gössnitzsee)                         € 210,00  

Vorkommende Fischarten: Fluss ➔ Forellen, Äschen 

Gössnitzsee ➔ Forellen,Barsch, Schleie und Weissfische 
 

Fangbeschränkung: Es dürfen nur 2 Stück Edelfische (Forellen und Äschen) pro 
Tag entnommen werden. Andere Fischarten sind nicht beschränkt! 
 

Fangzeit: 1. Mai bis 31. Oktober jeweils von 07:00 bis 20:00 Uhr 

 
       

            Bitte wenden! 



 

Schonzeiten und Brittelmaße der vorkommenden Fischarten: 
 

Fischart 
 

Schonzeit von – bis Brittelmaß (Mindestmaß) 

Bachforelle 16.09.   -   15.04. 27 cm 

Regenbogenforelle 01.01.   -   15.04. 27 cm 

Seeforelle 01.10.   -   15.12. 45 cm 

Äsche 01.01.   -   31.05. 34 cm 

Schleie 01.06.   -   30.06. 25 cm 

 

 

Fischereirevier der Gemeinde Stall  
 

 

 


